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1. Bekanntmachungen und ·Mitteilungen 
4l6) G. Nr. !!64/ II 43 

Dienstanweisung für Hauptkatedleten · 

·1n Ergänzung des Kirchengesetzes vom 6. J'tili 119-5<> 
•betr. Ordnung des katechetischen Dienstes in der Evan
gelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, in 
neuer !Fassung ibek:anntgegeben un~r dem '1. Juni 119513 
im Kirchlichen Amtsblatt vom .115. Juni 19513 Nr. 11, 
S, 7'4 ff., wird als Anlage IV a folgende Dienßtanweisung 
für Hauptkatecheten heraus!;egeben. Die . bisiherige 

.•. Diensf4~1Ul& ~ ·~~,:,~fetitlicht 
„ ..... ····-·u~ dem 'll!t Jtt1f !9514 im Kirchlidien Amtsblatt 

Nr .. 110/li91514, S. · '59 f„ wird hiermit aufgehoben. 

1. Der auf Grund des Kirch.engesetzes voll) 6. Ju·li 1950 
und seine!' A'bänderung vom~. Mai 1003~ Artikel II, 2 
berufene •Leiter eines Katechetischen Amtes trägt 
die Dienst!bezeichnung „Hauptkatechet". Er wird 
auf Vors·chlag des Kreiskatecheten im Einver
nehmen mit dem Landessuperintendenten nach 
dessen Rücksptache mit dem· Katechetischen Aus..
schuß vom Oberkirchenrat berufen. 

2. Der Hauptkatechet hat das ihm übertragene Amt 
unter Beachtung der kirchlichen Ordnung treu und 
gewissenhaft zu erfüllen und sich. in seinem :Ver
halten in und außer dem Dienst der Achtung, des 
Ansehens und des Vertrauens würdig zu erweisen, 
das seine Stellung erfordert. 

3. Die dienstlichen Auf.ga·ben des Hauptkatecheten 
· bestehen in 

a) dem organisatorischen Außbau der Christen
lehre in seinem iDienstlbereich mit dem Ziel, 
möglichst alle getauften Kinder an ihr zu be
temgen. Dabei hat er enge Verbindung mit 
dem Katechetischen Ausschuß und den Ge
meindepastoren zu halten. Außerdem hat er 
die Elternschaft •. die Kirchgemeinderäte sowie 
sonstige in 'Frage kommende Gemeindekreise 
über die katechetische Arbeit zu informieren 
und sie nach Möglichkeit zur .Förderung und 
IMitarlbeit heranzuziehen; 

b) der Erledigung von Aufga·ben des Kreiskate
cheten, die ihm der Kreiskatechet jeweils über
trägt, z. B.; 

in der Veranstaltung ·katechetischer Dienst
besprechungen mit den Katecheten seines 

Dienstbereichs und der .:Pflege der Gemein
schaft unter ihnen, 
in der Aufsicht über die katechetischen 
Kräfte seines · Dienstbereiches, 1besonders in 
den Städten, die nicht zugleim Sitz eines 
Kreislkatecheten sind, 
in der Verhandlungsführung mit öffentlichen 
Dienststellen bei Behebung von Schwierig
keiten für die Durchführung der Christen
lehre. 

· • -t) tn der ErteIHmg v<ln Christenlehrestunden . 
Die Zahl der vom !Hauptkatecheten zu erteilen
den ChristenJehrestunden wird nach' Rück
sprache mit ihm unter Berücksichtigung seiner 
in 'Ziffer 31 a) und b) bezeichneten dienstlichen 
Tätigkeiten vom Kreiskatecheten festgesetzt. 

4. !Die Dienstaufsicht über den Hauptkate&eten 
wird durch den Kreiskatecheten in Vertretung des 
Landessuperintendenten ausgeübt. 

5. Urlaub erhält der Hauptkatechet nach Maßgabe 
der für Katecheten geltenden, vom Oberkirchenrat 
erlassenen Urlaubsbestimmungen. Der Haupt
katechet beantragt diesen Urlaub unter Angabe 
seines Stellvertreters beim Kreis'katecheten. 

6. Bei Krankheit oder sonstiger Dienstbehinderung 
hat der Hauptkatechet unter Angabe seines Stell
vertreters den Kreiskatecheten sofort zu benach-, 
richtigen. 

Schwerin, den 30. April 1959 

Der Oberkltthenrai 
H. Timm 

47) G. Nr. /'605/12 VI 4l8 o 
Priitungsbestimmungen tiir die Organistenpriilung In der 
Evangellsch-Lutherlsdlen Landeskirche Mecklenburgs 

D-Prüfung 
Nach Beratungen mit dem Vorstand des Landesver
bandes für evangelische Kirchenmusik und den Mit
gliedern der Prüfungs·behörde für Kirchenmusik sind 
die Prüfungsbestimmungen für die ikirchenmusikalische 
D-Prüfung neu aufgestellt. Sie werden hiermit •bekannt
gegeben. Der Lehrstoff in den einzelnen Fächern wird 
den Kreiskirchenmusikwarten mitgeteilt. • 



L Orgelspiel: . 
!Fünfzehn bekannte, eingeübte Chorä-le des Evangelischen 
Kirchengesangbuches (EKG) nach einem 4-stimmigen 
Cho:rallbuch, davon zwölf mit, drei ohne !Pedal. Zu den 
Chorälen Choralintonationen (etwa: „Orgelvorspiele 
zum EKG", herausgegeben von H. IM. :Poppen, Ph. Reich 
und A. Strube. Evangelische Verlagsanstalt Berlin). 
1Die gebräuchlichen liturgischen Stücke der landeskirch
lichen Gottesdienstordnung, Einfache Überleitungen, 

II. Theoretlsme Fiicher: 
a) Grundzüge der Orgelstruktur: Windanlage, r.l'rak

turen, Zungen- und Lippenpfeifen, die Register und 
das Registrieren. 

1b) Ba.rmonlelehre (schriftlich): Intervalle, Quinten
zirkel, Ausarbeitung bezifferter Bässe (Dreiklänge 
mit Umkehrungen in gebräuchUchen Tonarten). 
'Bestimmen von Intervallen und Drei:klängen. 

c) Lltuqtk und Gesangbucllkunde: Aufbau und Wesen 
des Gottesdienstes. Liedepochen und ihre Haupt• 
vertretet\ Das Kirchenjahr. 

· d) Gesdüchte der Kirdlenmuslk: Hauptvertreter der 
Choral- und Orgelkomponisten. Kenntnis über 
Schütz und Bach. 

Die nach Ziller I ausgewählten Choräle sind rechtzeitig 
dem Prüfungsausschuß zu benennen. Die Zul:assung 
zur .Prüfung ist' bei dem Kreiskirchenmusikwart zu •be
antragen, der sein· Votum dem Prüfungsausschuß ein· 
reidlt. 
Die Ergebnisse der Prüfung in den einzelnen Fächern 
werden mit „sehr gut, gut, befriedigend, geoogend, 
nidlt genügend" bezeichnet und in du Prüfungszeugnis 
aufgenommen. Auf Grund des Gesamtergebnisses der 
:Prüfung wird festgestellt, ob und Init weldlem !Prä· 
dikat ~.,sehr gut, gut, befriedigend, genügend") sie be
standen oder nicht bestanden ist. Ein „nicht genügend" 
im Orgelspiel ·kann nicht ausgeglichen werden. Wer 
die PriMung nicht besteht oder unentschuldigt der 
Prüfung fernbleibt, kann sich frühestens nadl einem 
halben Jahr n<>Chmals zur ·Prüfung melden. Das Nicht
bestehen einer wiederholten Prüfung schließt eine 
nochmalige Prüfung aus. 
Die Prüfungsgebühren von <25,00 IDM sind spätestens 
am Prüfungstage in der Lande!itkirchenkasse zu ent
richten. 

Sdlwerin, den 20. April il.19519 
Der Oberkltthenrat 

H. Timm 

48) G. Nir. /613/ VI 418 o 
Or1anlstenpriifUD1 

Die nächste kirdlenmusLkalische. i>rüf~ng soll vom 18. 
bis 21. Oktober .11959 für Ablegung der C-'Prüfung und 
vom ·212. bis ~. Oktober 11959 für ~blegun.g der D
Prüfung stattfinden. 
Im übrigen wird hingewiesen auf die Bekanntmadlung 
im Kirchlichen Amtsblatt Nr. m,.ll.19.58 vom .111. No
vember 1\91518, Seite 65. 
Schwerin, den 21. ·April '119S9 

Der .Oberkltthenrat 
H. Timm 

-t9) G. Nr. /100/ Lübow, !Pred. 
\vtederbesebung der Pfarre Ltlbow 

Die Pfarre Lübow im Kii-chenitreis Wismar wird zur 
bakiigen Wiederbesetzung ausgeschrieben. „11900 Ge
meinde~leder, WÜrdige alte Kirche,· eigener !Frieclho·f. 
Täglich siebenmalige Busverbindung nach Wismar. 
Pfarrwohnung (4 Zimmer) und guter Pfarrgarten vor-

handen. Jesendorf wird mit Lübow verbunden werden. 
Bewerbungen sind baldigst vorzulegen. 
Schwerin, den 23. April 119519 

Der Oberkirdtenrat 
Beste 

S.O.) G. Nr. /719/ n 41 b 

Kollekte ftir das Gustav-Adolf-Werk ... 
Am 9. Sonntag nadl Trinitatis (2J6. Juli 11959) wird die 
Kollekte für das Gustav-Adolf-Werk von den Ge
meinden unserer Landeskirche erbeten. Das Gustav
Adoif-Werk kann die ihm aufgetragene Fürs0rge für 
die weltweite Di~pora unserer Kirche nur durdl
führen, wenn die evangeli&chen Gemeinden hinter ihm 
stehen mit ihrer Fürlbitte und den Gaben der Liebe 
für die Glaubensgenossen in der Zerstreuung. Der 

-Bitten um Hilfe werden nicht weniger, sondern mehr. 
Besonders aus der Diaspora des Oderbruches, dem 
Elchsfeld und anderen Gemeinden kommen die Bitten 
um Hilfe. Daneben erfordert der Schriftendlens.t des 
Gustav-Adolf-Werkes laufend immer größere 'Mittel. 
Er ist in den letzten Jahren mehr und mehr zum 
festen Band· geworden, ibesonders zu den Glaubens
genossen in den Volksdemokratien, die auf diesen 
unseren Dienst warten. Laßt ihn uns mit !Freuden tun 
nadl dem Wort unseres Heilandes: „Stärke deine 
Brüder!" (Luk. 22, ·32.) 

Schwerin, den 215. April 11959 

Der Obelrkirdlenra& 
Walter 

'511) G. Nr. /'81/ I 4.6a 
Reisekostenvergiltung 

1. Gemäß Bekanntmachung des Oberkirdlenrates über 
ReiBekostenvergütungen vom 21. 'März 11949 - Be· 
kanntmachungen der Evangelisch;.Lutherisdlen 
·Landeskirehe Mecklenburg,g vom 31~ !Mal 1N9 
(Seite llO) - gelten für die Beamten und Ange.. 
stellten des .Oberkirdlenrates usw. gru~ätzlidl 
für alle Dienstreisen die l3estimmungen des Ge
setzes über Reisekosten· vom il.15. Dezember '1003 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 119. März 
1l943 (Rbl. -1943, Nr. 14, Seite 79). 
Aus gegebener Veranlassung wird auf die Bestim
mungen des § 10 dieses Gesetzes il'ber Reisekosten 
bespnders hingewiesen. In diesem !Paragraphen ist 
angeordnet, daß bei Dlenstreisen, bei denen von 
Amts wegen unentgeltliche Tagesverpflegung .ge. 
währt wird, dem betreffenden 'Beamten bzw. An
gestellten 00% des vollen .Tagegeldes belassen 
werden. Wird Unterkunft von Amts wegen unent
geltlidl bereitgestell~l so werden nach· diesen Vor
sdlriften 2'5 % des ubernachitungsgeldes diem ~ 
amten bzw. Angestellten 'belassen. 
Diese Vorschriften sind künftig genau ~nnezuhalten. 

2. Weiter weist der Oberkirchenrat darauf hin, daß 
für Dienstfahrten Mietkraftfahrzeuge nur in drin
genden 'Fällen 'benutzt werden dürfen .. Bei der Ab
rech,nung über hierdurdl entstandene Kosten ist 

. eine Quittung nebst kurzer Begründung über die 
Notwendigkeit der Benutzung mit einzureldlen. 

Schwerin, den 2L April ·J.959 
Der Oberkirchenrat 
Spangenberg 

Dieser Ausgabe des Atntsblattes liegt der Werkbericht 
(.19) „Kunst und Kunsthandwerk im Raum der Kirche" 
·bei; 

Die Schriftleitung. 



II. Personalien . 
Berufen wurden: 

Pastor Hans Henning Harder in Alt Meteln auf die 
Pfarre daselbst zum 1. März 119519. /100/•l Pred. 

Pastor Joachim Fründt in Karchow auf die Pfarre 
daselhst zum 1. März .1959. ,A2'55'fl Pred . 

Pastor Helmut Struck in Groß Upahl auf die Pfarre 
Kambs bei Schwaan zum 1. Mai 11959. /117'1/1 Pred. 

In den Ruhestand versetz' wurden: 
Pastor Ernst Hacker in Lübow auf seinen Antrag zum 
1. April ·119519. /521 Pers. Akten. 
Die auf den 1. Juli 11958 festgesetzte und auf unbe
stimmte Zeit verschobene Emeritierung von Pastor 
Dr. ~onrad Hendrik, Lambrechtshagen, wird nuntnehr 
auf seinen Antrag mit Wirkung vom 1. Mai 1959 ge
nehmigt. ;00) Pers. Akten. 

Pastor Paul Stübe in Gresse über Boizenburg auf 
~nen Antrag zum .1. November 1959. /''96/ Pers. Akten. 
Ausgeschieden Ist: 
Pastor Dr~ Günter Gloede in Neubukow auf seinen An
trag mf.t Wirkung vorn 1. April 19519. tlfJJ1/ Pers. Akten. 

Die erste theologlscbe Priifung 
bestanden am 2. Apri-1 19519 nachstehend aufgeführte 
Kandidaten: 
Ernst Albrecht Beyer aus Rostocic 
Eckart Ohse aus Dömitz 
Hans-Ulrich Scheel aus Woltersdorf bei Erkner 
'jrl/ E. 'A. Beyer, Pers. Akten; 

DJe zweHe theologische Priifuns 
bestanden in der zeit vom 20. bis 00. April 1058 nach
stehend aufgeführte Vikare und Vitkarinnen: 
Günther Pistor aus Biendorf 
Rüdiger Timm aus Breesen 
Horst Vogt aus Pritzier 
Dr. Ludwig Wäcllter aus Rostock 
Rosemaria GriehL aus ·Plau 
Hanna Lübbert aus Zarrentin. 

/Za/ Pistor, Pers. A:k.ten. 

Zum 1. April 1959 mit dem ka&edleHl<hen Dienst be
aufkqt wurde 
der B-Katechet !Wolfgang •Feiler in Güstrow. /5/ Feiler, 
Pers. Akten. · 

Zum 1. April 1959 wurden zu C-Katedleten ernannt: 
llse Stüber aus Waren. /55/ Waren, Christenlehre. 
Hildegard Wolff aus Kalkhorst. /36/ Kalkhorst, Christen
lehre. ... 

Xnderungen für d~ Kirdillch.e Amtsblatt Nr. 3/1958 
Seite ll 
Kambs, 1. '5. 11959 

z. IZ.t. unbesetzt streichen, dafür Helmut Struck. 
Groß Upahl, 11. 5. 1950 

Helmut Struck streichen, dafür z. Zt. unbesetzt. 
Seite 11121 
Gresse, 1. l!J.., 11959 

Paul Stübe streichen (i. R.), z. Zt. unbesetzt. 
Pritzier, 1. 15. 11959 

bei Horst Vogt Vikar streichen. 
Zarrentin, 1. 5. '1959 

bei Hanna Lilbbert cand. theol. streichen, dafür 
Vikarin. 

Seite ·1'3 
Breesen, 1. '5. 1950 

bei Rüdiger Timm Vikar streid:len. 

Seite ·14 
Plau, •1. '5. lt9519 

bei Rosemaria Griehl cand. theol. streidlen, dafür 
Vikarin. 

Lambrechtshagen, 1. '5. 1958 
Dr. Konrad Hendrik, auftragsweise streichen, z. Zt. 

un·besetzt. 

Seite 16 
Alt <Meteln, 1. 3. lt519 

bei Hans Henning Harder auftragsweise streichen. 
Seite lfl, Propstei Neuskelltz 
Neubildung, 1. 3. 1959 

Propst Kurt Langmann, Mirow. 
Mirow, 1. 3. 11959 

bei Kurt La~ann Propst hinzufügen.. 
Karchow, 1. 3. 119519. . 

bei Joad:lim Frlindt auftragsweise,streichen. 
Seite 18 
Biendorf, 1. 5. 119519 

bei Günther Pistor Vikar streichen. 
Neubukow, 1. 4. 1959 

Dr. Günther Gloede streichen, z. Zt. unbesetzt. 
Lübow, 1. 4. 1958 

Ernst Hacker streichen (i. R.), z. Zt .. unbesetzt. 
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